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Sachverhalt und Antrãge 

Die europaische Patentanmeldung 82 107 492.9 

(Veröffentlichungsnummer 0 075 711) wurde mit der 

Entscheidung voin 24. Juli 1990 von der Prüfungsabteilung 

zurückgewiesen. 

Die Zurückweisung wurde damit begründet, daB der 

Gegenstand des am 27. November 1987 eingereichten 

Anspruchs 1 un Hinblick auf das Dokuinent 

Dl: US-A-3 633 182 

auf keiner erfinderischen Tatigkeit beruhe. 

Der am 27. November 1987 eingereichte und noch geltende 

Anspruch 1 lautet wie folgt: 

tAssozjatjvspeicher mit in Zeilen und Spalten angeordneten 

Speicherzellen, die jeweils eine RAN-Zelle (R) enthalten, 

wobei jede Speicherzelle folgende Merkmnale aufweist: 

zwei Anschlüsse an eine Wortleitung (Wi),  wobei die 

Wortleitung (W1) mit den Steueranschlüssen zweier 

erster Transistoren (T2, T3) verbunden 1st, 

zwei Anschlüsse an eine Bitleitung (B), wobei die 

Bitleitung (B) mit einexn ersten AnschluB eines der 

ersten Transistoren (T2) und mit einemn AnschluB eines 

von zwei zweiten Transistoren (El) verbunden 1st, 

C) 	zwei Anschlüsse an eine weitere Bitleitung (Bj), die 

das invertierte Signal der Bitleitung (Ba) als Signal 

aufweist, wobei diese weitere Bitleitung (Bj) mit 

ejnemn ersten Ansch].uB des anderen der beiden ersten 
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Transistoren (T3) und mit einem AnschluB des anderen 

der beiden zweiten Transistoren (E2) verbunden ist, 

Verbindung eines ersten Knotes (Al) der RAN-Zelle (R) 

mit einem zweiten AnschluB des einen der beiden 

ersten Transistoren (T2) und mit dem Steueranschlui3 

eines der beiden zweiten Transistoren (E2) und 

Verbindung eines zweiten Knotens (A2) der RAN-

Zelle (R) mit einem zweiten AnschluS des anderen der 

beiden ersten Transistoren (T3) und mit dem 

Steueranschlui3 des anderen der beiden zweiten 

Transistoren (El), 

Verbindungen der anderen Anschiüsse der beiden 

zweiten Transistoren (El, E2) mit einem Anschlui3 

eines dritten Transistors (Ti) und 

Steuerung einer Trefferleitung (HIT) über den 

Steueranschlui3 des dritten Transistors (Ti), 

ge k e n n z e i c h n e t d u r c h eine Verbindung 

der anderen Anschlüsse der beiden zweiten 

Transistoren (El, E2) jeder Zelle mit dem Steueranschlul 

des dritten Transistors (Tl) und durch je ein NOR-Gatter 

pro Zeile, bestehend aus der Trefferieitung (HIT) und den 

dritten Transistoren (Ti) derjenigen Speicherzeilen, 

weiche die betreffende Zeiie bilden, sowie einem 

Lasttransistor zwischen einem AnschluB für die 

Versorgungsspannung und der Trefferleitung (HIT)". 

Hinsichtlich der Frage der erfinderischen Tâtigkeit hat 

die Prüfungsabteilung unter Entscheidungsgründe u. a. 

folgendes vorgetragen: 
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unter Ziffer 10 

"Aus deni Dokuinent Dl sind die un Oberbegriff des 

Anspruchs 1 genannten Merkinale, mit der Ausnahine der 

Steuerung der Trefferleitung über den SteueranschluS des 

dritten Transistors, bekannt. Bei der bekannten Speicher-

zelle (Figur 1) wird bei aktivierter Wortleitung W die an 

der Bitleitung B anhiegende Information in die Zehle 

eingeschrieben und bei nicht aktivierter Wortleitung die 

an der Bitleitung B anhiegende Information mit der in der 

Zehle gespeicherten Information verglichen, wonach das 

Ergebnis über T1 (23) an eine Trefferleitung weitergegeben 

wird. In der Ausführung gemäB Dl bleibt wàhrend des 

Vergleichs bei einem "HIT" das Signal an der Treffer-

leitung auf Masseniveau, wãhrend bei einem "MISS" dasselbe 

Signal positiv wird. Dagegen wird bei der Erfindung bei 

Ubereinstiminung ein an der Trefferleitung anhiegendes 

positives Signal nicht geändert. Stinunt bei dem Vergleich 

die an der Bitleitung anliegende Information nicht überein 

mit dem Inhalt der Zelle, so wird die Trefferleitung aus 

Masseniveau gezogen. In dem bekannten Speicher tritt pro 

Zeile em "Mismatch" auf, wenn zuinindest einer der 

Transistoren 23 ein positives Signal auf der HIT-Leitung M 

(norinalerweise auf Masseniveau) weiterleitet. Das 

bedeutet, daB die Elemente 23 in einer Zeile zusammen mit 

der Leitung M für einen "Mismatch" eine OR-Gatterschaltung 

darstellen." 

unter Ziffer 11 

"Der Annieldungsgegenstand ist dadurch gekennzeichnet, daB 

in dem Assoziativspeicher einer NOR-Gatterschaltung pro 

Speicherzeihe realisiert wird. Es gehört zu dem 

ahlgemeinen Fachwissen, daB bei einer mit Transistoren 

aufgebauten NOR-Gatterschaltung die Steuerung normaler-

weise über die Steueranschlüsse gemacht wird, so daB der 

Vorteil der leistungslosen Steuerung, genannt in der 
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Erwiderung vom 24. August 1988, naheliegend ist. Die in 

der Entgegenhaltung Dl verwendeten Eleinente 23 sind als 

Dioden geschaltete Transistoren und können durch Dioden 

ersetzt werden. In beiden Fallen wird jedoch ein OR-Gatter 

gebildet. Es ist jedoch für den Fachmann naheliegend, 

ausgehend von der Lehre aus US-A-3 633 182, veschiedene 

Moglichkeiten von Gattern für die Trefferleitungen zu 

betrachten. Dazu gehört auch die Nôglichkeit der 

Verwendung einer NOR-Gatterschaltung." 

III. 	Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin 

(Anirielderin) am 21. August 1990 Beschwerde eingeiegt mit 

demn Antrag, die Entscheidung aufzuheben und das Patent zu 

erteilen. Die Beschwerdegebuhr ist am selben Tag gezahit 

worden, und die Begründung der Beschwerde 1st am 

22. Noveirther 1990 eingegangen. 

AuBer den Ausführungen in der Beschwerdebegründung hat die 

Beschwerdeführerin noch auf ihre Schriftsätze vom 

24. August 1988 und vom 19. Februar 1990 verwiesen, worm 

sie zusammenfassend im wesentlichen foigendes vorgetragen 

hat: 

Anspruch 1 1st gegenüber Dl abgegrenzt. Nach dem Gegen-

stand des Anspruchs 1 sind die beiden zweiten 

Transistoren (E1,E2) der Speicherzelle mit dem Steuer-

anschluB des dritten Transistors (Ti) verbunden, wâhrend 

bei der Anordnung der Dl die beiden zweiten 

Transistoren (21,22) direkt über die Source-Drain-Strecke 

des dritten Transistors (23) mit der Trefferleitung M 

verbunden sind. Bei dem Gegenstand des Anspruchs 1 1st der 

dritte Transistor-Tell eines NOR-Gatters, wâhrend er gemäB 

der Entgegenhaltung ein Teil eines OR-Gatters 1st. Bei der 

bekannten Anordnung wird "das mit dem Speicherinhalt zu 

vergleichende Signal selbst zur Umladung der Kapazitãt der 

12 
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Trefferleitung M sowie der Kapazitàten sàmtlicher zwischen 

der einen Bitleitung und Trefferleitung M liegenden, 

verbindenden Leiterbahnen herangezogen". Dies ist aber 

nachteilig, weil 

"dann die signalabhängige Ladung auf der Bitleitung wegen 

der genannten Kapazitãten nicht iuehr ausreicht, urn auf der 

Trefferleitung N noch ein deutliches Spannungssignal 

entstehen zu lassen". 

Dieser Nachteil wird durch die Schaltung gernäB dern 

kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 abgeholfen. Dabei ist 

nicht nur ein OR-Gatter durch ein NOR-Gatter ersetzt, 

sondern es wird auch eine gezielte Entkopplung der 

Bitleitungen von der Trefferleitung erreicht, wobei das 

mit dern Speicherinhalt zu vergleichende Signal nur zur 

leistungslosen Ansteuerung des dritten Transistors dient 

und nicht direkt zur Potentialãnderung auf der Treffer-

leitung HIT herangezogen wird. 

In der eigentlichen Beschwerdebegrundung hat die 

Beschwerdeführerin nochrnal zu der Aufgabenstellung 

- Verineidung von dein oben genannten Nachteil - geäuBert. 

Sie ist der Meinung, daB Dl kein Hinweis auf ein konkretes 

Gatter gebe, die in Richtung der vorliegenden Erfindung 

führen würde und sagt zu der Aufgabenstellung noch 

folgendes: 

"Das entgegengehaltene Schutzrecht wurde bereits 1969 

angerneldet; zu diesern Zeitpunkt wurde nur eine geringe 

Anzahl von Speicherze].].en auf einern Chip integriert und 

die Bitleitungen (B, B) konnten relativ massiv ausgelegt 

werden. 

Zurn Anrneldezeitpunkt (1982) der Erfindung wurden, un 
Vergleich zurn Gegenstand der Entgegenhaltung, wesentlich 
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mehr Speicherzellen auf einem Chip integriert, mehr 

Speicherworte parallel abgefragt und aufgrund der häheren 

Integrationsdichte aber gleichzeitig dUnnere Bitleitungen 

benätigt. Die hohen Stroinbelastungen der Bitleitungen 

machten zusàtzlich eine Entkopplung der Speicherzellen von 

den Bitleitungen (leistungslose Steuerung) erforderlich. 

Die Erfindung stelit somit die Lösung einer zur Aufgabe 

der Entgegenhaltung unterschiedlichen Aufgabe dar, 

obgleich dies in der Beschreibung der Erfindung nicht 

expressis verbis semen Ausdruck findet." 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde ist zulàssig. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 1st neu (Artikel54 EPU). 

Die Kanmer stiinrnt mit der Beschwerdeführerin darin 

überein, daB zur Prüfung der erfinderischen Tàtigkeit vomn 

Stand der Technik nach Dl, der dern im Oberbegriff des 

vorliegenden Anspruchs 1 definierten Assoziativspeicher 

entsprechen soll (vgl. jedoch die Ausführungen der 

Prufungsabteilung unter II oben, zitierter Abschnitt 10, 

erster Satz), auszugehen ist. 

3.1 	Diesem nàchstliegenden Stand der Technik gegenüber liegt 

die objektive Aufgabe zugrunde, wie die Beschwerdeführerin 

in ihren Ausführungen'klargemacht hat (siehe unter III 

oben), den genannten Nachteil zu vermneiden, d. h. daB das 

Signal auf der Trefferleitung (M in Dl; HIT in der 

Anmeldung) - auch bei eineni Chip mit hoher Integrations- 

dichte und einer groBen Zahi von Zellen und dünnen 

Leitungen - imrner deutlich sein muB. 
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3.2 	Die Beschwerdeführerin hat aber, wie oben ausgeführt, die 

Meinung vertreten, daB der Gegenstand des Anspruchs 1 die 

Läsung einer zur Aufgabe der Dl unterschiedlichen Aufgabe 

darstelle, und ineint offenbar deshaib, daB die der 

Erfindung zugrundeliegende Aufgabenstellung nicht aus Dl 

abzuleiten sei. Die Kalniner 1st aber der Auffassung, daB 

ausgehend von der Technik gernâB Dl und unter Berück-

sichtigung der Entwicklung der Technik, weiche von der 

Beschwerdeführerin selbst zutref fend in der Beschwerde-

begründung hervorgebracht wurde (siehe unter Ziffer III, 

letzter zitierter Abschnitt), der Fachmann zwangsweise auf 

das mi vorliegenden Fall entstandene Problem und die 

entsprechende Aufgabenstellung stäBt. ZUrn Veröffent-

lichungsszeitpunkt der Dl (1972) wurde nur eine geringe 

Anzahl von Speicherzellen auf einem Chip integriert und 

der Fachinann niuBte sich nicht mit demn genannten Problem 

beschäftigen. Mit der Zeit wurde aber die Integrations-

dichte erhöht, wobei der Fachmann natürlicherweise die 

Leistung der Anordnung beobachten muBte und entsprechende 

Anderungen machen muBte urn eine normale Funktion der 

Anordnung zu gewàhrleisten. Deshaib scheint es, daB zum 

Prioritätsdaturn der Anmeldung (1981) die Aufgabenstellung 

an sich nichts Erfinderisches beinhalten konnte. 

	

3.3 	Die Beschwerdeführerin hat in der Beschwerdebegrundung nur 

die Aufgabenstellung angeschnitten und keine neue Gründe 

oder Argumente eingeführt, die zu einern neuen Verstãndnis 

der vermneintlichen Erfindung führen kOnnten oder andeuten 

könnten, daB die Entscheidung der Prüfungsabteilung nicht 

korrekt war. un Gegenteil hat diese Argumentation der 

Beschwerdeführerin die Kamnmer davon uberzeugt, daB die 

Prüfungsabteilung Dl ganz korrekt sowohl als Ausgangspunkt 

der vermeintliche Erfindung als auch als eine zutreffende 

Entgegenhaltung gesehen hat. Die Kammner hat keine Ursache 

mit der Entscheidung der Prüfungsabteilung unzufrieden zu 

sein, sondern findet, daB die Prufungsabteilung die Lehre 
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der Dl korrekt interpretiert hat (siehe unter Ziffer II 

oben, zitierter Absatz 10) und dabei auch die richtigen 

Schlui3folgerungen gezogen hat (Ziffer II oben, zitierter 

Absatz 11). 

	

3.4 	Weil der unter Ziffer III oben genannte Nachteil vermieden 

werden soil, scheint es nàmlich auch der Kammer, daB es 

für den Fachmann selbstverstãndlich ist, daB der Treffer-

leitung (M in Dl) von den Bitleitungen entkoppelt werden 

muB. Dabei gehärt es aber zuin aligeineinen Fachwissen, daB 

bei einer mit Transistoren aufgebauten NOR-Gatterschaltung 

die Steuerung normalerweise über die Steueranschlüsse 

gemacht wird, so daB eine Entkopplung ünd ieistungslose 

Steuerung erhalten wird. Auch hat die Prüfungsabteilung 

darin recht, daB es für den Fachmann seibstverständlich 

ist, verschiedene Moglichkeiten von Gattern für die 

Trefferleitungen zu betrachten und dabei eine Gatter- 

schaltung zu wähien, die für die Lösung der Aufgabe 

geeignet ist. 

	

3.5 	Aus diesen Gründen ist der Kammer zum Ergebnis gekoininen, 

daB der Fachinann ausgehend von der Lehre der Dl aufgrund 

naheliegender Uberlegungen zum Assoziativspeicher des 

Anspruchs 1 gelangen würde. Der Anspruch 1 ist daher 

mangels einer seinein Gegenstand zugrundeliegenden 

erfinderischen Tätigkeit nicht gewàhrbar (Artikel 52 (1) 

und 56 EPU). 
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Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zuruckgewiesen. 

Die Geschâftstellenbeamtin: 	 Der Vorsitzende: 

N. Kiehi 
	

P.K.J. van den Berg 
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